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Gl Leitsötze

Anlogeberotung/Hoftungsousschluß für Steuervorteile/Schoden/Vodeilsousgleich

l. Die Sorgfoltspflichten eines Anlogeberoters können nicht ollgemein bestimmt

werden, sondern nur im Hinblick ouf die einzelnen für die Anlogeentscheidung
bedeutsqmen Umstönde.

2. U.U. dorf sich ein Anlogeberoter nicht ouf die mit der Erorbeitung des Proiekts

befoßten Fochleute verlossen, sondern er ist zu einer eigenen Uberprüfung des
Angebots verpflichtet.

3. Ein Ausschlu0 der Hoftung ,,für den Eintritt der proiizierten Steuervorteile" betrifft nur

den ongestrebten steuerlichen Erfolg, nichtdogegen dieVerleizung von Pflichten zur
Aufklörung über die Choncen und Risiken einer Beteiligung.

4. Will der schlecht berotene Anleger on der Kopitolonloge festholten, so ist ihm zu

ersetzen, wos er im Vertrouen ouf die Richtigkeit der Berotung zuviel bezohli hot.

Dobei bleibt bedeutungslos, ob sich der Portner des Anlogevertrogs ouf die gerin-
gere Gegenleistung des Anlegers eingelossen hötte.

5. Dem Schodenersotzonspruch wegen schlechter Berotung konn entgegengeholten
werden, der Verirogsschluß sei für den Anleger insgesomt vorteilhoft gewesen.

(BGH Urt.v.27.9.1988 - lX ZR 4/BB, EWiR $ 626 BGB 2/B1,ll,9l {Medicus) :ZlP 1988,

1464: WM l9BB, 1685: NJW RR 1989, 150)

Beschlognohmeverbot, $ 97 SIPO/Buchhohungsunlerlogen

l. Belege, Grundqu{zeichnungen und Buchholtungsunterlogen, die ous der betriebli-
chen Sphöre des Beschuldigten stommen, und einem Steuerberoterzur Beorbeiiung
oder zur Verwohrung übergeben worden sind, sind im Sinne des $92 SIPO

beschlognohmefahig.

{LG Hildesheim Beschl.v.2l.4.l9BB - 22 Qs l/BB wistro 1988,327)

2. Buchführungsunterlogen, die dem Steuerberotervom Mondonten überlossen wur-
den, sind nur insoweit beschlognohmefrei, ols sie Korrespondenz mitdem Mondon-
ten und Unterlogen, dievom Steuerberoterzum Zwecke derAuswertung mitAnmer-
kungen versehen wurden, dorstellen.

{LG München I Beschl.v. 22.4.1988 - l9 Qs 3/BB, wistro l9BB, 326}

Anmerkung: Wir verweisen in diesem Zusommenhong ouf den Beschluß des LG

Stutigort in Gl 1988,63. Dieser Beschluß be{o0t sich ebenfolls mit der Beschlognohme
von Buchholtungsunterlogen. Dorüber hinous verweisen wir ouf den Beschluß des
LG Stuttgort Gl l9BB, 196, der die Beschlognohme notorieller Urkunden betrof.

36

89,22
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l- 3, l9B9)

89, 2
Sochwolterhoftung

Schoden

- Anlogeberotung
89,36

(LS)
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Abfindungsvergleich
- Anwoliskosten

Anlogeberotung
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Schoden

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- feh lende Beleh rungsbedr;rftig keit
: eigene Sochkunde, Zohnorzt
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung ($,l73 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Grundstücksbewertu
d. Mondonten

ng, lnformotion

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdolen

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichtung von -
Dritthoftung

- Anwoltsvertrog

- Sochwolterholtung

Honororonspruch
* bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, $ 32 StBGebV

- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororyorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

Prospehhoftung

- Veriöhrungsbeginn

89, 3

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich
- Geldbuße/-strofe

Steuerberotun gsgesetz

- s5z
: Wirtschoftsberotu ng,

Anlogenempfehlung

Steuerberotun gsvertro g
Löschung von Buchholtungsdoten

- P{licht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestoltungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $ 328 AO
- durch Steuerberoter

89,36
(LS)

89, 2
89,17

Veriöhrung ($68 StBerG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u nd Veriö h ru n gsvorsch rift { Seku nd ö ro nspruch )

: keine Belehrungspflicht
Kenntnis d. Fehlers 89, 5
Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift 89, 5

: Beweislost für - 89,28
- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung 89, 14
: Betriebsprüfung

ollgemein 89, 14,44
: Folgeschöden 89,45
: Kopitolonloge 89, 5
: Konkurs 89,45
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Sieuer 89, 14

Veriöhrun g, Schodenersotzonspruch
l$5lo WPO)
-Steuerberotung d.,,Nur-Wirtschoftsprüfe/' 89,28

Versicherungsschutz

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils 89, 2
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung 89,36
ILSI

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, $319 HGB 88,22

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen 89,37
- on Houptobschlu0übersicht und

Umbuchungsliste 89,37
- Konkurs des Mondonten 89,37

Zustellung

- on StB oder Mondonten 88,22

Steuerberolu n gsvedro g
- Pflicht zur Herousgobe von Arbeitsunterlogen/

Zu rückbeho ltu n gsrecht

- Anmerkung
{BGH Urt.v.25.l0.l9BB - llZR 3/BB, WM 1988,1755:ZlPI9BB,1474I

89,36
{LS}

89,36
{LS}

89,42

89,22

89, l2

89,25

88,22

89,2,36

89,39
89,39

89, 6

89,39
89,25

89,2s
89,23
89,23

89,46

Leitsötze (d.Verf.l,

I . Noch dem Vertrog geschuldete Arbeitsergebnisse des Steuerberoters
(hier' Houptobschlußübersicht nebsi Umbuchungslisten) sind nicht

,,erlongt" im Sinne des 5662 BGB.

2. zvr Froge der Behondlung des vertroglichen Herousgobeonspruchs
im Konkurs des Auftroggebers.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht hot einen Anspruch des Klögers ous gg 675,667
BGB beioht. Es hot u.o. ousgeführ-t' Noch S6Z5 BGB sei der durch
9667 BGB begründete Herousgobeonspruch ouch bei einem
Geschöltsbesorgungsvertrog gegeben. Dobei sei es unerheblich, ob
die Geschöfisbesorgung in Form eines Diensi- oder eines Werkvertro-
ges erfolgte. Bei den vom Klöger herousverlongten Unterlogen hon-
dele es sich um Gegenstönde, die ous der Geschöftsbesorgung
erlongt seien. Dorunier folle olles, wos in innerem Zusommenhong mit
der Geschöfisbesorgung stehe. Dies gelte ouch fürArbeitsunterlcgen,
die der Geschöftsbesorger selbst erstelle, um dodurch die von ihm
gesch u ldete Leistu ng vorzu bereiten.

2. Diese Ausführungen holten der revisionsrechtlichen Prüfung nicht in
ollen Punkten stond.
o l Zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon o us, doß der zwischen

dem Beklogten und der Gemeinschuldnerin geschlossene Verirog
eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hot. Dobei durfte es
offenlossen, ob es sich um einen Geschöftsbesorgungsvertrog mit
Dienst- oderWerkverfrogschorokter hondelt. Auch donn, wenn der
Beklogte ols Steuerberoter - wie er behouptet - nicht ollgemein mit
derWohrnehmung ollersteuerlichen lnteressen derGemeinschuld-
nerin, sondern nur mit bestimmten Einzeloufgoben, wie der Erstel-
lung eines Johresqbschlusses und der Verschmelzung der drei
B.-Unternehmen betrqut gewesen sein sollte, wöre ein Geschöfts-
besorgungsvertrog onzunehmen. Unter Geschöftsbesorgung ist
eine selbstöndige Tötigkeit widschofflicher Ad zu verstehen, für die

28
30

2

36
LS)

89,
89,

89,

89

89, 30

89, 3
89, 3

89, 33
89,34
89,41

34
34

89
B9

89,34

,t\

4B

89, 2
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ursprünglich der Geschöftsherr selbst zu sorgen hofie, die ihm ober

durch einen onderen (den Geschöftsführerl obgenommen wird

IBGI{Z 45, 223 l22B fl m. w. N ). D ie E rsie I I u n g ei n er J o h reso bsch I uß-

bilonz stellt eine solche Totigkeit dor.

b) Der Senot konn dem Berufungsgerichi ober nicht folgen, soweit es

einen Anspruch des Klögers noch $$ 675,667 BGB beioht. Bei der

Houptobschlußübersicht l9B4 mit den dozugehörigen Umbu-

chungslisten hondelt es sich nicht um Unterlogen, die der Beklogte

ous der Geschöltsbesorgung im Sinne von $ 662 BGB,,erlongt" hot'

Sie stellen vielmehr ein (vertroglichesl Arbeitsergebnis des Beklog-

ten dor, dos die Gemeinschuldnerin zur Erfüllung ihrer steuerlichen

Pflichten benötigte und dos der Beklogte ihr oufgrund des bestehen-

den Vertrogsverhöltnisses schuldete (vgl. BGH U11.v. 17.2.1988 :
WM l9BB, 627 : ZIP 1988, 442: Gl BB, 117]r. Für diese rechtliche

Beurteilung ist es ohne Belong, ob der Beklogte die Gemeinschuld-

nerin ollgemein steuerlich beroten hot oder ob die Erstellung des

Johresobschlusses nur eine der ihm übertrogenen konkreten Auf-

goben dorstellte. Der donoch ursprünglich gegebene vertrogliche

Hero usg o beo nspruch steht de m klo gen den Kon ku rsverwo lter n icht

zu. Es konn offenbleiben, ob der Geschöftsbesorgungsverlrog zwi-

schen der Gemeinschuldnerin und dem Beklogien durch die Kon-

kurseröffnung noch $ 23 Abs. 2 KO erloschen ist oder ob diese Vor-

schrift-wie die Revision mein - noch ihrem Sinn und Zweck hierous-

nohmsweise keine Anwendung findet, weilweitere Tötigkeiten des

Beklogten fur die Konkursmosse ohnehin nicht in Betrocht kommen.

Auch wenn mon dovon ousgehen wollte, doß die Konkurseröffnung

keinen Einfluß ouf dos Fortbestehen des Vertroges hotte und dem

Konkursverwolter dos Wohlrecht noch $ 17 KO zustond, hot er die-

ses Recht durch dos Herousgobeverlongen unterVeweigerung der

Honororzohlung im negotiven Sinne ousgeübt und konn desholb

iedenfolls noch $ lz Abs. 2 Sotz2KO nicht ouf Erfüllung besiehen.

Anmerkung:

Zvm Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters hotte der BGH sich

grundsörzlich im Urt.v. 17.2.1988 (Gl lgBB,llZ:WM 1988,627 :ZlP19BB,

442: DSIR l9BB,5OB: BB 1988,656) geöußert. Doß der Steuerberoter

dos Druckmittel des Zurückbeholtungsrechts hoben muß, ist donoch

unstreitig geworden.

Nicht mehrzu diskuiieren isi, doß Arbeitsergebnisse des Steuerberoters -
z. B. Houptobschlußubersicht und Umbuchungslisten - dem ZurÜckbehol-

tungsrecht gem. $ 273 BGB unterliegen. Dos ZurÜckbeholtungsrecht hot

GI Hinweis

2. Einsteuerlicher Beroter, der beouftrogt isi, eine Steuererklörung unterschrifts-

reif vorzubereiten, hondelt leichifertig i.S. des $378 AO, wenn er eine im

Steuererklörungsformulor ousdrücklich gestellte, ouf einen gonz bestimmten

Vorgong bezogene Froge nicht beochtet.

Aus den Gründen:

Auch der Beroter des Klögers hot leichtferiig ESt für 1977 verkürt, do er bei der

Wohrnehmung der Angelegenheiten des Klögers eine der in $ 320 Abs' 1 AO

bezeichneten Toten leichtfertig begongen hoi t$3ZB Abs. lAOl. Denn der

Beroter hot die ihm im Rohmen seines Auftrogs obliegende Sorgfoltspflicht

leichifertig verletzt und dodurch Verkürzung von ESt für 1977 bewirkf die der

Klöger schuldet.

Do die Zulossung zur berufsmößigen Ausübung einer steuerberotenden Tötig-

keit in bezug ouf Vorbildung, Ausbildung, Erfohrung und Föhigkeiten on strenge

Voroussetzungen geknüpft ist, versteht sich von selbst, doß der Moßstob fur die

onzuwendende Sorgfolt bei Angehörigen der sieuerberotenden Berufe erheb-

lich hoher ist ols bei Steuerpflichtigen {Fronzen/Gosi/Somson, Steuersirofrechi,

3. Aufl., $ 3ZB AO Iz.37l. DerzurAuscrbeitung der Steuererklörung herongezo-

gene Steuerberoter muß sich um eine sochgemöße und gewissenhofte ErfÜllung

der Erklörungspflicht bemühen (zum groben Verschulden des steuerlichen

Beroters, BFHE l3Z 542 BSiBI ll 1983, 324; BFHE 139, B, BSIBI ll 1984,21'

Dos hot der Beroter im Streitfoll unterlossen, do er die ESt-Erklörung 1977

gemeinsom mii dem Klögervorbereitet hot, ohne die Froge noch weiteren gem.

5 Z b ESIG begünstigten Obiekten zu siellen und diesbezugliche Frogen im ESt-

Erklö ru n gsvord ruck zu beochten. H ierzu hötie er o ber u m so m eh rAn loß geho bt,

ols er wußte, doß der Klager bereits in erster Ehe verheirotet wor und doß dos

ObiektX-Siroße bereits dos zweite Obiektwor, für dos der Klöger nunmehr $ Z b

ESIG beonspruchte. Er durFte sich nicht domit begnügen, ouf dos der Ehefrou

des KIögers bisl977 zuzurechnende OblektY-Stroße hinzuweisen. Er hötte ous-

drtlcklich ouch den Klöger noch Vorobiekten befrogen mÜssen...

Uhlenbruck hot in zweiterAufloge seine um{ossende Dorstellung der lnsolvenz und der

Sonierung der GmbH & Co. KG vorgelegt {Uhlenbruck, Die GmbH & Co. KG in Krise,

Konkurs und Vergleich, Otto-schmidtVerlog, 1988,999 S., DM 195,-).

DerVerfosser stellt umfossend und kenntnisreich dos formelle und moterielle lnsolvenz-

recht dor. Dorüber hinous zeigt er die Moglichkeiten und Formen ouf, krisenbehoftete

Unternehmen zu sonieren. Dobei werden die Risiken einer Sonierung nicht vergessen.

Dos Buch unterstüizt durch vielfAltige Anregungen die Berotung eines Mondonten,

dessen Unternehmen ouf eine Krise zusteuerl oder bereiis in ihr verstrickt ist.

3B
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hottesich der Klögeronderweitig finonziellderortfestgelegt, dofl erden Betrog
nicht oufbringen konnte - wor für den Klöger weiterhin vorhersehbor; doß ihm

hiernqch der Konkurs bevorstond.

Nicht zu beonstonden sind ouch die Ausführungen des Londgerichts, soweit es

einen sekundören Schodenersotzonspruch des Beklogten obgelehnt hot. Dieser
sekundöre Schodenersotzonspruch ist dorous herzuleiten, doß derSteuerbero-
ter in gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet ist, seinen Mondonten
übervon ihm begongene Fehler, den sich hierous möglichenveise ergebenden
primören Schodenersotzonspruch und dessen Veriöhrung zu belehren {BGHZ
83,17 : Gl B/82; Senot Steuerberoter 1985, 3ll. Der Sekundöronspruch schließt
cber die Berufung ou{ die Veriöhrung des Primöronspruchs nur ous, soweit der
Eintritt derVeriöhrung des Primöronspruchs gerode ouf derVerletzung der Hin-
weispflicht beruht (BGH NJW1987,326; BGHZ 94,380:G\32/851. Der Eintritt

der Veriöhrung des Primöronspruchs beruht nur donn ouf der Verletzung der
Hinweispflichl wenn der Mondont innerholb der Veriöhrungsfrist des Primör-
onspruchs überhoupt keine ousreichende rechtliche Belehrung erhalt, gleich-
gültig von welcher Seite (BGH NJW l98Z 331).

lm vorliegenden Foll hotte der Klöger im Johre l9BZ Rechtsonwolt Dr. V. mit der
Wohrnehmung seiner lnteressen gegenüber dem Beklogten beouftrogt. Doß
onloßlich dessen eine Berotung ouch über die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist stott-
gefunden hot, ergibt sich ous dem vom Londgericht ongeführten Schreiben des
Rechtsonwolts Dr.V. on den Beklogten, in dem diedreiiöhrigeVeriöhrungsfristim
Zusommenhong mit nomens des Klögers gegen den Beklogten erhobenen
Schodenersotzonsprüchen ousdrücklich ongesprochen ist. Do diese Berotung

wöhrend des Loufs des primören Schodenersotzonspruchs stoftfond, beruhtder
Eintritt der Veriöhrung des Anspruchs nicht ouf einer Verletzung der Hinweis-
pflicht. Die vom Beklogten erhobene Veriöhrungseinrede ist doher nicht durch
einen sekundören Schodenersotzonspruch ousgeschlossen.

sich do bei o n dem Gru ndsotz der Verhö ltnismößig keit zu orientieren : Die

Ausübung eines Zurückbeholtungsrechts konn donn gegen Treu und

Glouben verstoßen, wenn die Gegenforderung des Steuerberoters

unverhölinismößig gering ist oder wenn die Zurückbeholtung dem

Mondonten einen unverhöltnismöDig hohen nicht zu rechtfertigenden
Schoden zufügen würde.

Wirweisen in diesem Zusommenhong dorouf hin, doß ein Herousgobe-
onspruch des Mondonten im Hinblick ouf Arbeitspopiere des Steuer-

beroters nicht besteht, die er bei seiner Tatigkeit für sich gefertigt hot, um

mit deren Hilfe seine Vertrogspflichten erfüllen zu können (hondschriftliche

Notizen, zu internen Zwecken gefertigte Arbeiispopiere etc.).

Abzugrenzen hiervon ist die Froge, ob ein Zurückbeholtungsrecht gem.

0 223 Abs. i BGB ouch on den vom Mondonten dem Steuerberoter über-
gebenen Unterlogen onzuerkennen ist. Der BGH hot im Un.v.l7.2.19BB
(o.o.O.) diese Froge offengelossen. Ein Zurückbeholtungsrecht on Mon-
dontenunterlogen wird obgelehnt von Weyond DSIR l9BB, 504 unter

H i nweis o uf O LG Düsseldorf NJW l9ZZ 1201, M K-Kel ler $ 27 3, 53 ; Bren ner

BB 1984. 842; o.A.Zeiler DBl9B7,2136 m.w.N.

DerVerlog des wissenschoftlichen lnsfituts der Steuerberoter und Steuer-

bevollmöchtigten hot in den von ihm herousgegebenen ,,Allgemeinen
Auftrogsbedingungen für Steuerberoter, Steuerbevollmöchtigte und

Steuerberotungsgesellschoften" unter Nr. B Abs. III ein Zurückbeholtungs-
rechi des Steuerberoters on seinen Arbeitsergebnissen und den Unter-

logen des Auftroggebers ongenommen.

Steuerberqlu ngsvedro g
- Buchholtungsdoten der DATEV

- Anmerkung
(OLG Celle Urt.v.12.l0. l9BB - 3 U 278/B7lLeichtfer{ige Steueruerkürzung, $ 378 AO

- Vorbereitung der Sfeuererklörung durch Steuerberoter
(FG Bqden-Würffemberg Urt.v.22.1.1988 - lX K237/84 EFG 1988, 546)

Leichtfedig i.S. des $328 AO hondelt, wer noch den Gegebenheiten des
Einzelfolles und seinen individuellen Föhigkeiten in der Loge ist, in seiner
Steuererklörung eine ousdrücklich ouf einen gonz bestimmten Vorgong
bezogene Froge gewissenhoft und sochgemöß zu beontworten, dies ober
unterlößt. Dies gilt ouch donn, wenn die Steuererklörung vom steuerlicher
Beroter u niersc h riftsreif vorbereitet word en ist.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Steuerberoter mochf sich schodenersotzpflichtig, wenn er eine

Woche noch Beendigung des Steuerberotungsverfroges die bei der
DATEV gespeicheden Buchholtungsdoten des Mondonten löschen
loßt.

2. Der Steuerberoter ist verpflichtet, dem Mondonten vor der Löschung

der Doien eine Uberspielung ouf den Dotenspeicher eines Kollegen
onzubieten.
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Aus den Gründen:

Die Klögerin hot die beider DATEV gespeicherten Doten eine Woche noch ein-

verstöndlicher Mondotsbeendigung löschen lossen. Hierdurch hoben sich die
Klöger schodenersotzp{lichtig gemocht. Es konn insoweit dohinstehen, ob die
Klöger zu diesem Zeitpunkt den Uberspielwunsch des neuen Sieuerberoiers
ko n nten oder ob dies im Gespröch am 29.9.1986sogor o usdrücklich verein bo rt

wurde. Die Klöger wußten zu diesem Zeitpunkt in iedem Foll, doß die Beklogte
einem onderen Steuerberoter ein Mondot erteili hotte und dcß die Reederei

unveröndert fortge{ührt wurde. Sie mußten doher grundsötzlich dovon ousge-
hen, doß der neue Steuerberoter die Doten übernehmen würde, insbesondere,
weil dos Uberspielen der Doten bei der DATEVvon Speichern eines Sieuerbero-
ters cuf solche eines onderen völlig problemlos ist. Die Klöger trogen zudem
selbst vor, doß es den Stqndesrichtlinien und dem Grundsotz der Kollegiolitöt
entspricht, die Doten einem Kollegen zur Verfügung zu stellen. lnsoweit isi es

unerheblich, ob die Richtlinien einen Rechtsonspruch gewöhren, in iedem Foll

enisprichi es der göngigen Hondhobung.

Aufgrund dieser Umstönde bestond fur die Klöger eine vertrogliche Neben-
pflicht der Beklogten gegenüber; die Doten nicht ohne RücHroge zu löschen,

zumindest nicht innerholb einer Woche noch Vertrogsouflösung. Diese Neben-
pflicht folgt zwo ng los do rous, doß der Mo ndo nt den Aufbou des Doienbesto n-

des ols Leistung seines steuerlichen Beroters mit den Gebühren fur die Einrich-

tung der Buchführung, für diese selbst und die diversen Abschlußorbeiten hono-
riert hot, der Dotenbestond - noch Bezohlung - olso ihm gewissermoßen

,,gehört'lEs istdesholb ein GebotvonTreu und GloubenlS242BGB),doß ihm die
Uberspielung bei Mondotsbeendigung zumindest ongeboten wird, bevor
gelöscht wird. Desholb konn in diesem Foll dohinstehen, ob sich ein Anspruch

ouf Uberspielung ouch ous 9667 BGB ergibt, ohnlich dem Anspruch ou{ die
Herousgobe von Hondokten.

Die Klögersind doherverpflichtet, der Beklogien den entstondenen Schoden zu

ersetzen. Dieser Schoden betrögt 1.858,20 DM. Der Steuerberoter S. hot der
Beklogten fur die Neueinrichtung der DATEV-Dotei und die Eingobe der Doten
insgesomt 1.915,20 DM in Rechnung gesiellt und bezohlt erholten, wie der
Steuerberoierin seinerVernehmung ols Zeuge durch Vorloge der Kontoouszüge

belegt hot. Diesen Betrog konn die Beklogie ersetzt verlongen.

Der Steuerberoier S. hot ols Zeuge bekundei, doß er mii der Rechnung vom

25.11.1986 gemöß $32 StBGebVO 28 Arbeitsstunden obgerechnei hobe, tot-

söchlich seien mehr ongefollen. Diese Arbeitszeitwürde neben der Neueinrich-
tung der Doiei und der Eingobe der Doten ouch ihre Uberprüfung und Uber-

orbeitung beinholten. Der Senoi folgt dieser Aussoge - wos die Zeitongobe
onlongt - im vollen Umfong. Der Zeuge wor sehr zurückholtend und bemühte
sich, die Aussoge nicht mit Dingen, die dos Beweisthemo nicht direkt berührten,

zu belosten. Der Senct hot on seiner Gloubwürdigkeit keine Zweifel.

2. Für den Anspruch ouf Ersotz des Steuerschodens und der Folgeschöden -
Vermögensverfoll und Konkurs - gilt eine einheitliche Veriohrungsfrist, soweit
beim Auftreten des Sieuerschodens mit den Folgeschöden zu rechnen ist.

Aus den Gründen:

Gemöß $ 68 StBerG tritt Veriöhrung mitAblou{ von dreiJohren noch Entstehung

des Anspruchs ein. Enischeidend dofür, ob ein Schodenersctzonspruch bereits

entstonden ist und domit die Veriöhrungsfrist in Gong gesetztwird, isi, inwieweit
der Berechtigte in der Loge gewesen wöre, seinen Anspruch gerichtlich geltend

zu mochen. Dobei genügt regelmößig die Moglichkeit, Feststellungskloge zu

erheben (BGH NiW 1979,1550 m.w.N.).

BeiSchodenersolzonsprüchen gegen einen Steuerberoterous Fehlern, die durch

eine Betriebsprüfung oufgedech und derentwegen donn Steuern nocherhoben
worden sind, beginnt die Veriöhrung mit der Schlußbesprechung über dos
Ergebnis der Betriebsprüfung (BGH o.o.O.). Denn zu diesem Zeitpunktwirkt sich

die mongelhofte Arbeit des Steuerberoters für den Mondonien nochteilig ous

und belosiet ihn fühlbor. Von do on hot derAuftroggeber ein schutzweries lnter-

esse doron, gegen den Steuerberoter Rückgriff zu nehmen.

Do dieSchlußbesprechung miidem Klöger,dem Beklogten und den Prüfern des

Finonzomtes om 23.5.1985 stotfond, die Kloge iedoch erst om 1.6.1988 und

domit noch Ablouf der3-Johres-Frist beim Londgericht eingereichiwurde, ist der
vom Klöger geltend gemochte Schodenersotzonspruch veriöhrt.

Soweit der Klöger meint, es sei für den Beginn derVeriöhrung nicht ouf den Zeit-

punkt der Sch lußbesprechu ng o bzustellen, sondern ouf den Zeitpunkt der Eröff-

nung des Konkursverfohrens im Johre 1987,weil vom Klöger lediglich die Scha-

den geltend gemocht würden, die infolge der Konkurseröffnung eingetreten
seien, hot er hiermit keinen Erfolg. ln Föllen nömlich, in denen der ous einem

bestimmten Ereignis erwochsende Schoden ols einheitliches Gonzes oufzufos-

sen ist, gilt für den Anspruch ouf Ersotz dieses Schodens eine einheitliche Veriöh-
rungsfrisl, soweit schon beim Auftreten des ersten Schodens mit den spöier ein-

tretenden Schöden zu rechnen wor (BGHZ 50,2] m.w.N.).

lm vorliegenden Follwurde derom 23.5.1985 eingetretene Schoden - die Pflicht

des Klögers überl,3 Millionen DM Steuern nochzohlen zu müssen - durch eine

noch Ansicht des Klögers vorliegende Verletzung der Berotungspflicht des

Beklogten verursocht, die spötestens zum Zeitpunkt derSchlußbesprechung om

23.5.1985 in sich obgeschlossen wor. Alle weiteren durch den om 23.5.1985
eingetretenen Schoden verursochten Nochteile wie die Konkurseröffnung und

die Kundigung des Anstellungsveriroges, iroten ohne weiteres Zutun des

Beklogten ein, so doß diese Folgeschöden ein einheitliches Gonzes mit dem

Schoden vom 23.5.1985 bilden. Seit diesem Zeitpunkt wor für den Klöger klor,

doß die Ansicht des Beklogten, eine Betriebsouflösung hobe nicht stottgefun-
den, von der Sieuerbehörde nichi geteilt wurde und doß ouf ihn eine Steuer-

nochzohlung von über 
,l,3 

Millionen DM zukom. ln Anbetrocht der Höhe dieser
Summe und seiner schlechten Vermögensloge - noch eigenem Vorbringen
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sprochen den von der Beklogien oufgestellten Bilonzen und dem Stotus per

31.8.1984. Aus diesen ergibi sich, doß sich die Vermögensverhöltnisse der Firmo

F. GmbH totsöchlich seit Beginn des Johres 1984 gebesseri hotten. Wie sich ous

dem Bericht des Konkursverwolters vom 14.,l.1985 ergibt, wor es cuch zutreffend,
doß der Firmo im Loufe des Johres 1984 nicht unerhebliche Kopitolmittel zuge-
führtworden woren. Die Klögertrogen nichtvor, doß die Beklogte die Bilonz für
dos Johr l9B3 und den Siotus per 31. 8.1984 bewußt unrichtig ongefertigt hobe.
Nicht bewiesen ist die Behouptung der Klöger, der Zeuge L. hobe erklö4 er

hobe sich bei den Bonken erkundigt und keine negoiiven Angoben erholien.
Der Zeuge M. hot zwor ongegeben, der Zeuge L. hcbe ihm gesogt, doß er mit

den Bonken gesprochen hobe; derZeuge L. hotdies iedoch eindeuiig in Abrede
gestellt.

Wenn, wie der Teuge M. ongegeben hct, der Zeuge L. zusommenfossend

erklart hoi, noch den getroffenen Moßnohmen seidos Risiko beider Firmo F. nicht

höher ols bei onderen normolen Boufirmen, wenn mon ouch keine ousdrückliche

Gorontie für die Bonitöt einer Firmo obgeben könne, so bedeutete dies - {ür den
Zeugen M. erkennbor - nur eine vorsichtige Bewertung der Unterlogen, die der
Beklogten vorlogen, nicht iedoch eine konkrete Aussoge über die ietzige oder
spötere Zohlungsföhigkeit der Firmo F. GmbH. Noch den Bekundungen des

Zeugen L. ist dovon ouszugehen, doß diese Bewerlung nicht leichtfertig, son-

dern oufgrund der den Zeugen vorliegenden Unterlogen durchous vertreibor
wor. Wie der Zeuge ongegeben hot, logen die Gründe für den spöteren Kon-

kurs der Firmo F. GmbH in der Art, wie der lnhober dieser Firmo die einzelnen

Bouvorhoben obrechnete, wos sich ous der von der Beklogten oufgesiellten
Zwischenbilonz nicht oblesen oder vorhersehen ließ.

Weitere Totsochen, ous denen sich ergeben könnte, doß die von dem Zeugen L.

erteilte Auskunfi schuldhoft unrichtig wor, werden von den Klögern ouch mit der
Berufung nicht vorgetrogen.

Es konn durchous sein - worouf die in der mündlichen Verhondlung persönlich

onwesenden Klöger deutlich hingewiesen hoben -, doß der Steuerberoter S.

und/oder seine Angestellten hier einen überzogenen Zeitoufwond betrieben
hoben. Dorouf kommtes indessen ous Rechtsgründen nichton. Denn derZeuge
hot gloubhoft bekundet, doß er bei Uberspielung olle Doten zunöchst über-
nommen hötte, d.h., doß bei Uberspielung überhoupt kein gemöß $32
StBGebVO vergütungsföhiger Aufwond entstonden wöre. Spöiere Abstim m un-

gen, Korrekturen und Verönderungen der Doten erfullen keinen Gebührentot
bestond (Bonner Kommenior, $ 32 StBGebVO E 3205). Es ist desholb gloubhoft,
doß S. ,,ous Kulonz" iene von ihm bei der erstmcligen Einrichtung der Buchfuh-

rung oufgewendeten Zeiten fur Modifikotionen nicht in Rechnung gestellt hötte,
wenn ervom überspielien,,Progromm" der Klöger hötte ousgehen können (und

müssen).

Die Beklogte hot mit der Anerkennung und Zohlung der Rechnung nicht gegen
ihre Schodenminderungspflicht verstoßen. Der Geschödigte ist zwor verpflich-
tet, die Kosten zur Schodenbeseitigung im Rohmen des Angemessenen zu hol-
ten, soweit ihm dos moglich ist (OLG Köln VersR 6? 1006). Dos ist hier durchous
der Foll. Der Zeuge S. hof überzeugend bekundet, doß seine Angestellten ins-

gesomt über 28 Stunden fur die gesomten Arbeiten im Zusommenhong mit der
Neueinrichtung der DATEV-Doteitötig gewesen sind. Die berechneten 60 DM ie
Stunde liegen im unteren Rohmen des $ 13 Abs.2 StGebVO, so doß keineVeron-
lossung fur die Beklogte bestond, on derAngemessenheitzu zweifeln, zumol sie

insoweit Loie ist und S. vertrouen durFte.

Abzusetzen sind iedoch ein Betrog von 50 DM zuzüglich MwSt (Z DM), d.h.
5Z DM. Diese Kosten wören noch der vom Zeugen bestöiigten Erklörung des
Klögers zu 2) bei der Uberspielung der Doten entstonden und von der Beklogten
in iedem Foll zu zohlen gewesen. Durch dos Verholten der Klöger sind der
Beklogten doher Mehrkosten in Höhe von 1.858,20 DM (1.915,20 DM /'52 DM)
entstonden, die die Klöger zu ersetzen hoben.

Anmerkung:

Bei der DATEV gespeicherte Doten des Mondonten sind Arbeitsergebnisse des
Steuerberoters ous dem Mondot, die sowohl gemöß 95667,675 BGB herouszu-
geben sind ols ouch zum Gegenstond des Zurückbeholtungsrechts gemöß
$ 223 BGB durch den Steuerberoter gemocht werden können (OLG Homburg
NJW 1983, 2455 ; KG DSIR 198 4, 461 ; LG M ü nster U rt. v. 10. 7.1981 - l0 S 29l8l, LG

Du isbu rg ZIP 1982, 603; Pel ko/ Ho rlmo n n, Beck'sche Steuerberoierho nd buch
l9BB,Teil S 65 ff, o.A. LG Brounschweig G|1987,116 m.A.: StB l9BZ l4).

Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung des Schodenersotzonspruches, $68 StBerG

- Veriöhrungsbeginn
(OLG Düsseldorf Beschl.v.28.ll.'l9BB - lB W 62/881

Leitsötze (d.Verf.).

I . Die Veriöhrung des Anspruchs des Auftroggebers gegen den Steuerberoter
ouf Ersotz der SchAden, die durch einen infolge einer Steuerbelosiung verur-

sochten Vermögensverfoll und Konkurs entstonden sind, beginnt mit der
Schlußbesprechung über dos Ergebnis der Betriebsprüfung, in welcher die
Steuerbelostung zuloge tritt und nicht erst mit der Eröffnung des Konkurs-

verfohrens.
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Hoftung des Steuerberolers
- fehlerhofte Auskunft

- Bonitöt des Mondonten
(OLG Düsseldorf Urt.v.26.5.1987 - 21 U 259/86l

42

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ein stillschweigender Auskunftsvertrog kommt donn zustonde, wenn die

Gesomtumstönde unter Berücksichtigung der Verkehrsouffossung und des

Verkelrrsbedüdnisses den Rückschluß zulossen, noch dem oblektiven lnholt

der Erklörungen die Auskunft zum Gegenstond verlroglicher Rechte und

Pflichten gemocht wurde.

2. Meldet der Mo ndo nt einige Wochen noch der Auskunft Konkurs on, so ko nn

ollein dorous nichi geschlossen werden, doß dem Steuerberoter die bevor-
stehende Zo h lungsunföhig keit beko nnt wor oder doß er diese oufgrund der
ihm vorliegenden Unterlogen hötte erkennen müssen.

Zum Sochverholt:

Der Mondont des Steuerberoters/Wirtschoftsprüfers sollte einen Auftrog in
Höhe von co. DM 200.000,- erholten. Der Auftroggeber hotte eine negotive

Bonkouskunft vorliegen. Es kom desholb zu einem Telefongespröch mit einem

Mitorbeiier des Steuerberoters/Wirlschoffsprüfers. Der lnholt des Telefonotes

isi streitig. Der Mitorbeiter schötzte dos Risiko bei dem Mondonten nicht höher

ols bei onderen ,,normolen Boufirmen" ein. Er gob ousdrücklich keine Bonitöts-

gorontie.

Aus den Gründen:

Es ist zwor dovon ouszugehen, doß zwischen der Beklogten und der Firmo C.

Treuhond AG ein stillschweigend geschlossener Auskunftsvertrog zusfonde-

kom, der Schutzwirkung gegenüber den Klögern entfoltete. Es ist iedoch nicht

bewiesen, doß die Beklogte durch ihren Mitorbeiter, den Zeugen 1., schuldhoft

eine unrichtige Auskunft erteilt hot.

Aus dem unstreitigen Sochverholtund dem Ergebnis der Beweisoufnohme erster

lnstonz ist zu folgern, doß onlölJlich des Telefongespröches zwischen den Zeu-

gen M. und L. zwischen der Beklogten und der Firmo C. Treuhond AG stillschwei-

gend ein Auskunftsvertrog mit Schutzwirkung für die Klöger geschlossen wurde.

Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der sich dem Senot

onschließt (vgl. unter onderem BGH v. 17.9.1985,G\43/85 - in Wertpopiermit-
ieilungen 1985, l53l ff.), ist der stillsihweigende Abschluß eines Auskunftsverfro-

ges zwischen dem Geberund dem EmpföngerderAuskunftdonn onzunehmen,

wen n die Geso mtu mstö nde u nter Berücksichtig u n g der Verkeh rso uffossu ng u nd

des Verkehrsbedürfnisses den Rückschluß zulossen, doß beide Teile noch dem

oblektiven lnholt ihrer Erklörungen die Auskunft zum Gegenstond vertroglicher
Rechte und Pflichten gemocht hoben. Erhebliche lndizien hierfÜr sind, doÖ der
Auskunftsgeber besonders sochkundig und die Auskunft für den Empfönger
erkennborvon erheblicher Bedeutung ist und er sie zur Grundloge wesentlicher
Entschlüsse mochen will. Es sind iedoch weitere Umstönde zu berücksichtigen
wie ein eigenes wirtschoftliches lnteresse des Auskunftsgebers on dem
Geschöftsobschluß, ein persönliches Engogement in der Form von Zusiche-
rungen noch Ar1 einer Gorontieübernohme, dos Versprechen eigener Noch-
prüfung der Angoben des Geschöftsportners des Auskunftsempföngers, die
Hinzuziehung des Auskunftsgebers zu Vertrogsverhondlungen ouf Verlogen des
Auskunftsempföngers oder die Einbeziehung in solche Verhondlungen ols unob-
höngige neutrole Person sowie eine bereits onderweitige [-re.stehende Verlrogs-
bezieh u n g zwischen Ausku nftsgeber u nd Ausku nftsem pfö nger.

Die Gesomtumstönde des vorliegenden Folles sind dohin zu würdigen, doß die
Beklogte durch ihren Erfüllungsgehilfen, den Zeugen 1., stillschweigend eine ver-
trogliche Hofiung furdie Richtigkeitdervon ihrerteilten Auskunft übernohm, und
zwor nicht nur gegenüber dem Auskunftsempfönger, der Firmo C. Treuhond AG,
sondern ouch gegenüber den Klögern, fl;r die die Firmo C. Treuhond AG ols
Fino nztreuhö nder tötig wor.

Die Beklogte wurde im Rohmen der Verhondlungen über die Auftrogsvergobe
on die Firmo F. GmbH wegen ihrer Sochkunde ols Wirtschoftsprüfungsgesell-
schoft und wegen ihrer Kenntnisse derwirtschoftlichen Verhöltnisse der Firmo F.

GmbH von dem lnhober dieser Firmo ols Auskunftsperson benonnt, von diesem
oufgeforde4 dieAuskunftzu erteilen und donn von derGegenseite um dieAus-
kunft gebeten. Wie {ür olle Beteiligten erkennbor wor, sollte sie nicht ols lnter-
essenvertreterin der Firmo F. GmbH tötig werden, sondern - ebenso wie die von
Herrn F. ongegebenen Kreditinstitute - ols neutroler Sochverwolter.

Für den Zeugen L. wor ferner erkennbor, doß die Firmo C. Treuhond AG und die
Klöger die von ihm erbetene Auskunft zur Grundloge eines Entschlusses von
erheblicher wirtschoftlicher Trogweite mochen wollten, nömlich der Vergobe
des Bououftroges on die Firmo F. GmbH in der Größenordnung von über
200.000 DM. Wie sich ous seiner Aussoge ergibt, wor ihm bekonnt, doß eine
negotive Auskunft der Bonk über die Vermögensverhöltnisse der Firmo F. GmbH
vorlog und doß die Klager oufgrund dieser Auskunft zögerten, der Firmo den
Auftrog zu erteilen und ihre Entscheidung hierüber von weiteren Auskünften,
insbesondere der Beklogten, obhöngig mochen wollten.

Aufgrund der Beweisoufnohme erster lnstonz lößt sich nicht feststellen, doß die
von dem Zeugen L. erteilte Auskunft schuldhoft unrichtig wor, wie dos Lond-
gericht zutreffend ousführt. Allein ous der Totsoche, doß die Firmo F. GmbH
einige Wochen spöter, nömlich om 14.11.1984, Konkursontrog gestellt hot, lO0t

sich nicht schließen, doß dem Zeugen L. eine bevorstehende Zohlungsunfahig-
keitder Firmo F. GmbH bekonntworoder doß erdiese oufgrund der ihm vorlie-
genden Unterlogen hötte erkennen müssen. Die totsöchlichen Angoben über
die Vermögensverhöltnisse der Firmo F. GmbH, die der Zeuge L. mochte, ent-
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Hoftung des Steuerberolers
- fehlerhofte Auskunft

- Bonitöt des Mondonten
(OLG Düsseldorf Urt.v.26.5.1987 - 21 U 259/86l

42

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ein stillschweigender Auskunftsvertrog kommt donn zustonde, wenn die

Gesomtumstönde unter Berücksichtigung der Verkehrsouffossung und des

Verkelrrsbedüdnisses den Rückschluß zulossen, noch dem oblektiven lnholt

der Erklörungen die Auskunft zum Gegenstond verlroglicher Rechte und

Pflichten gemocht wurde.

2. Meldet der Mo ndo nt einige Wochen noch der Auskunft Konkurs on, so ko nn

ollein dorous nichi geschlossen werden, doß dem Steuerberoter die bevor-
stehende Zo h lungsunföhig keit beko nnt wor oder doß er diese oufgrund der
ihm vorliegenden Unterlogen hötte erkennen müssen.

Zum Sochverholt:

Der Mondont des Steuerberoters/Wirtschoftsprüfers sollte einen Auftrog in
Höhe von co. DM 200.000,- erholten. Der Auftroggeber hotte eine negotive

Bonkouskunft vorliegen. Es kom desholb zu einem Telefongespröch mit einem

Mitorbeiier des Steuerberoters/Wirlschoffsprüfers. Der lnholt des Telefonotes

isi streitig. Der Mitorbeiter schötzte dos Risiko bei dem Mondonten nicht höher

ols bei onderen ,,normolen Boufirmen" ein. Er gob ousdrücklich keine Bonitöts-

gorontie.

Aus den Gründen:

Es ist zwor dovon ouszugehen, doß zwischen der Beklogten und der Firmo C.

Treuhond AG ein stillschweigend geschlossener Auskunftsvertrog zusfonde-

kom, der Schutzwirkung gegenüber den Klögern entfoltete. Es ist iedoch nicht

bewiesen, doß die Beklogte durch ihren Mitorbeiter, den Zeugen 1., schuldhoft

eine unrichtige Auskunft erteilt hot.

Aus dem unstreitigen Sochverholtund dem Ergebnis der Beweisoufnohme erster

lnstonz ist zu folgern, doß onlölJlich des Telefongespröches zwischen den Zeu-

gen M. und L. zwischen der Beklogten und der Firmo C. Treuhond AG stillschwei-

gend ein Auskunftsvertrog mit Schutzwirkung für die Klöger geschlossen wurde.

Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der sich dem Senot

onschließt (vgl. unter onderem BGH v. 17.9.1985,G\43/85 - in Wertpopiermit-
ieilungen 1985, l53l ff.), ist der stillsihweigende Abschluß eines Auskunftsverfro-

ges zwischen dem Geberund dem EmpföngerderAuskunftdonn onzunehmen,

wen n die Geso mtu mstö nde u nter Berücksichtig u n g der Verkeh rso uffossu ng u nd

des Verkehrsbedürfnisses den Rückschluß zulossen, doß beide Teile noch dem

oblektiven lnholt ihrer Erklörungen die Auskunft zum Gegenstond vertroglicher
Rechte und Pflichten gemocht hoben. Erhebliche lndizien hierfÜr sind, doÖ der
Auskunftsgeber besonders sochkundig und die Auskunft für den Empfönger
erkennborvon erheblicher Bedeutung ist und er sie zur Grundloge wesentlicher
Entschlüsse mochen will. Es sind iedoch weitere Umstönde zu berücksichtigen
wie ein eigenes wirtschoftliches lnteresse des Auskunftsgebers on dem
Geschöftsobschluß, ein persönliches Engogement in der Form von Zusiche-
rungen noch Ar1 einer Gorontieübernohme, dos Versprechen eigener Noch-
prüfung der Angoben des Geschöftsportners des Auskunftsempföngers, die
Hinzuziehung des Auskunftsgebers zu Vertrogsverhondlungen ouf Verlogen des
Auskunftsempföngers oder die Einbeziehung in solche Verhondlungen ols unob-
höngige neutrole Person sowie eine bereits onderweitige [-re.stehende Verlrogs-
bezieh u n g zwischen Ausku nftsgeber u nd Ausku nftsem pfö nger.

Die Gesomtumstönde des vorliegenden Folles sind dohin zu würdigen, doß die
Beklogte durch ihren Erfüllungsgehilfen, den Zeugen 1., stillschweigend eine ver-
trogliche Hofiung furdie Richtigkeitdervon ihrerteilten Auskunft übernohm, und
zwor nicht nur gegenüber dem Auskunftsempfönger, der Firmo C. Treuhond AG,
sondern ouch gegenüber den Klögern, fl;r die die Firmo C. Treuhond AG ols
Fino nztreuhö nder tötig wor.

Die Beklogte wurde im Rohmen der Verhondlungen über die Auftrogsvergobe
on die Firmo F. GmbH wegen ihrer Sochkunde ols Wirtschoftsprüfungsgesell-
schoft und wegen ihrer Kenntnisse derwirtschoftlichen Verhöltnisse der Firmo F.

GmbH von dem lnhober dieser Firmo ols Auskunftsperson benonnt, von diesem
oufgeforde4 dieAuskunftzu erteilen und donn von derGegenseite um dieAus-
kunft gebeten. Wie {ür olle Beteiligten erkennbor wor, sollte sie nicht ols lnter-
essenvertreterin der Firmo F. GmbH tötig werden, sondern - ebenso wie die von
Herrn F. ongegebenen Kreditinstitute - ols neutroler Sochverwolter.

Für den Zeugen L. wor ferner erkennbor, doß die Firmo C. Treuhond AG und die
Klöger die von ihm erbetene Auskunft zur Grundloge eines Entschlusses von
erheblicher wirtschoftlicher Trogweite mochen wollten, nömlich der Vergobe
des Bououftroges on die Firmo F. GmbH in der Größenordnung von über
200.000 DM. Wie sich ous seiner Aussoge ergibt, wor ihm bekonnt, doß eine
negotive Auskunft der Bonk über die Vermögensverhöltnisse der Firmo F. GmbH
vorlog und doß die Klager oufgrund dieser Auskunft zögerten, der Firmo den
Auftrog zu erteilen und ihre Entscheidung hierüber von weiteren Auskünften,
insbesondere der Beklogten, obhöngig mochen wollten.

Aufgrund der Beweisoufnohme erster lnstonz lößt sich nicht feststellen, doß die
von dem Zeugen L. erteilte Auskunft schuldhoft unrichtig wor, wie dos Lond-
gericht zutreffend ousführt. Allein ous der Totsoche, doß die Firmo F. GmbH
einige Wochen spöter, nömlich om 14.11.1984, Konkursontrog gestellt hot, lO0t

sich nicht schließen, doß dem Zeugen L. eine bevorstehende Zohlungsunfahig-
keitder Firmo F. GmbH bekonntworoder doß erdiese oufgrund der ihm vorlie-
genden Unterlogen hötte erkennen müssen. Die totsöchlichen Angoben über
die Vermögensverhöltnisse der Firmo F. GmbH, die der Zeuge L. mochte, ent-
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sprochen den von der Beklogien oufgestellten Bilonzen und dem Stotus per

31.8.1984. Aus diesen ergibi sich, doß sich die Vermögensverhöltnisse der Firmo

F. GmbH totsöchlich seit Beginn des Johres 1984 gebesseri hotten. Wie sich ous

dem Bericht des Konkursverwolters vom 14.,l.1985 ergibt, wor es cuch zutreffend,
doß der Firmo im Loufe des Johres 1984 nicht unerhebliche Kopitolmittel zuge-
führtworden woren. Die Klögertrogen nichtvor, doß die Beklogte die Bilonz für
dos Johr l9B3 und den Siotus per 31. 8.1984 bewußt unrichtig ongefertigt hobe.
Nicht bewiesen ist die Behouptung der Klöger, der Zeuge L. hobe erklö4 er

hobe sich bei den Bonken erkundigt und keine negoiiven Angoben erholien.
Der Zeuge M. hot zwor ongegeben, der Zeuge L. hcbe ihm gesogt, doß er mit

den Bonken gesprochen hobe; derZeuge L. hotdies iedoch eindeuiig in Abrede
gestellt.

Wenn, wie der Teuge M. ongegeben hct, der Zeuge L. zusommenfossend

erklart hoi, noch den getroffenen Moßnohmen seidos Risiko beider Firmo F. nicht

höher ols bei onderen normolen Boufirmen, wenn mon ouch keine ousdrückliche

Gorontie für die Bonitöt einer Firmo obgeben könne, so bedeutete dies - {ür den
Zeugen M. erkennbor - nur eine vorsichtige Bewertung der Unterlogen, die der
Beklogten vorlogen, nicht iedoch eine konkrete Aussoge über die ietzige oder
spötere Zohlungsföhigkeit der Firmo F. GmbH. Noch den Bekundungen des

Zeugen L. ist dovon ouszugehen, doß diese Bewerlung nicht leichtfertig, son-

dern oufgrund der den Zeugen vorliegenden Unterlogen durchous vertreibor
wor. Wie der Zeuge ongegeben hot, logen die Gründe für den spöteren Kon-

kurs der Firmo F. GmbH in der Art, wie der lnhober dieser Firmo die einzelnen

Bouvorhoben obrechnete, wos sich ous der von der Beklogten oufgesiellten
Zwischenbilonz nicht oblesen oder vorhersehen ließ.

Weitere Totsochen, ous denen sich ergeben könnte, doß die von dem Zeugen L.

erteilte Auskunfi schuldhoft unrichtig wor, werden von den Klögern ouch mit der
Berufung nicht vorgetrogen.

Es konn durchous sein - worouf die in der mündlichen Verhondlung persönlich

onwesenden Klöger deutlich hingewiesen hoben -, doß der Steuerberoter S.

und/oder seine Angestellten hier einen überzogenen Zeitoufwond betrieben
hoben. Dorouf kommtes indessen ous Rechtsgründen nichton. Denn derZeuge
hot gloubhoft bekundet, doß er bei Uberspielung olle Doten zunöchst über-
nommen hötte, d.h., doß bei Uberspielung überhoupt kein gemöß $32
StBGebVO vergütungsföhiger Aufwond entstonden wöre. Spöiere Abstim m un-

gen, Korrekturen und Verönderungen der Doten erfullen keinen Gebührentot
bestond (Bonner Kommenior, $ 32 StBGebVO E 3205). Es ist desholb gloubhoft,
doß S. ,,ous Kulonz" iene von ihm bei der erstmcligen Einrichtung der Buchfuh-

rung oufgewendeten Zeiten fur Modifikotionen nicht in Rechnung gestellt hötte,
wenn ervom überspielien,,Progromm" der Klöger hötte ousgehen können (und

müssen).

Die Beklogte hot mit der Anerkennung und Zohlung der Rechnung nicht gegen
ihre Schodenminderungspflicht verstoßen. Der Geschödigte ist zwor verpflich-
tet, die Kosten zur Schodenbeseitigung im Rohmen des Angemessenen zu hol-
ten, soweit ihm dos moglich ist (OLG Köln VersR 6? 1006). Dos ist hier durchous
der Foll. Der Zeuge S. hof überzeugend bekundet, doß seine Angestellten ins-

gesomt über 28 Stunden fur die gesomten Arbeiten im Zusommenhong mit der
Neueinrichtung der DATEV-Doteitötig gewesen sind. Die berechneten 60 DM ie
Stunde liegen im unteren Rohmen des $ 13 Abs.2 StGebVO, so doß keineVeron-
lossung fur die Beklogte bestond, on derAngemessenheitzu zweifeln, zumol sie

insoweit Loie ist und S. vertrouen durFte.

Abzusetzen sind iedoch ein Betrog von 50 DM zuzüglich MwSt (Z DM), d.h.
5Z DM. Diese Kosten wören noch der vom Zeugen bestöiigten Erklörung des
Klögers zu 2) bei der Uberspielung der Doten entstonden und von der Beklogten
in iedem Foll zu zohlen gewesen. Durch dos Verholten der Klöger sind der
Beklogten doher Mehrkosten in Höhe von 1.858,20 DM (1.915,20 DM /'52 DM)
entstonden, die die Klöger zu ersetzen hoben.

Anmerkung:

Bei der DATEV gespeicherte Doten des Mondonten sind Arbeitsergebnisse des
Steuerberoters ous dem Mondot, die sowohl gemöß 95667,675 BGB herouszu-
geben sind ols ouch zum Gegenstond des Zurückbeholtungsrechts gemöß
$ 223 BGB durch den Steuerberoter gemocht werden können (OLG Homburg
NJW 1983, 2455 ; KG DSIR 198 4, 461 ; LG M ü nster U rt. v. 10. 7.1981 - l0 S 29l8l, LG

Du isbu rg ZIP 1982, 603; Pel ko/ Ho rlmo n n, Beck'sche Steuerberoierho nd buch
l9BB,Teil S 65 ff, o.A. LG Brounschweig G|1987,116 m.A.: StB l9BZ l4).

Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung des Schodenersotzonspruches, $68 StBerG

- Veriöhrungsbeginn
(OLG Düsseldorf Beschl.v.28.ll.'l9BB - lB W 62/881

Leitsötze (d.Verf.).

I . Die Veriöhrung des Anspruchs des Auftroggebers gegen den Steuerberoter
ouf Ersotz der SchAden, die durch einen infolge einer Steuerbelosiung verur-

sochten Vermögensverfoll und Konkurs entstonden sind, beginnt mit der
Schlußbesprechung über dos Ergebnis der Betriebsprüfung, in welcher die
Steuerbelostung zuloge tritt und nicht erst mit der Eröffnung des Konkurs-

verfohrens.
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Aus den Gründen:

Die Klögerin hot die beider DATEV gespeicherten Doten eine Woche noch ein-

verstöndlicher Mondotsbeendigung löschen lossen. Hierdurch hoben sich die
Klöger schodenersotzp{lichtig gemocht. Es konn insoweit dohinstehen, ob die
Klöger zu diesem Zeitpunkt den Uberspielwunsch des neuen Sieuerberoiers
ko n nten oder ob dies im Gespröch am 29.9.1986sogor o usdrücklich verein bo rt

wurde. Die Klöger wußten zu diesem Zeitpunkt in iedem Foll, doß die Beklogte
einem onderen Steuerberoter ein Mondot erteili hotte und dcß die Reederei

unveröndert fortge{ührt wurde. Sie mußten doher grundsötzlich dovon ousge-
hen, doß der neue Steuerberoter die Doten übernehmen würde, insbesondere,
weil dos Uberspielen der Doten bei der DATEVvon Speichern eines Sieuerbero-
ters cuf solche eines onderen völlig problemlos ist. Die Klöger trogen zudem
selbst vor, doß es den Stqndesrichtlinien und dem Grundsotz der Kollegiolitöt
entspricht, die Doten einem Kollegen zur Verfügung zu stellen. lnsoweit isi es

unerheblich, ob die Richtlinien einen Rechtsonspruch gewöhren, in iedem Foll

enisprichi es der göngigen Hondhobung.

Aufgrund dieser Umstönde bestond fur die Klöger eine vertrogliche Neben-
pflicht der Beklogten gegenüber; die Doten nicht ohne RücHroge zu löschen,

zumindest nicht innerholb einer Woche noch Vertrogsouflösung. Diese Neben-
pflicht folgt zwo ng los do rous, doß der Mo ndo nt den Aufbou des Doienbesto n-

des ols Leistung seines steuerlichen Beroters mit den Gebühren fur die Einrich-

tung der Buchführung, für diese selbst und die diversen Abschlußorbeiten hono-
riert hot, der Dotenbestond - noch Bezohlung - olso ihm gewissermoßen

,,gehört'lEs istdesholb ein GebotvonTreu und GloubenlS242BGB),doß ihm die
Uberspielung bei Mondotsbeendigung zumindest ongeboten wird, bevor
gelöscht wird. Desholb konn in diesem Foll dohinstehen, ob sich ein Anspruch

ouf Uberspielung ouch ous 9667 BGB ergibt, ohnlich dem Anspruch ou{ die
Herousgobe von Hondokten.

Die Klögersind doherverpflichtet, der Beklogien den entstondenen Schoden zu

ersetzen. Dieser Schoden betrögt 1.858,20 DM. Der Steuerberoter S. hot der
Beklogten fur die Neueinrichtung der DATEV-Dotei und die Eingobe der Doten
insgesomt 1.915,20 DM in Rechnung gesiellt und bezohlt erholten, wie der
Steuerberoierin seinerVernehmung ols Zeuge durch Vorloge der Kontoouszüge

belegt hot. Diesen Betrog konn die Beklogie ersetzt verlongen.

Der Steuerberoier S. hot ols Zeuge bekundei, doß er mii der Rechnung vom

25.11.1986 gemöß $32 StBGebVO 28 Arbeitsstunden obgerechnei hobe, tot-

söchlich seien mehr ongefollen. Diese Arbeitszeitwürde neben der Neueinrich-
tung der Doiei und der Eingobe der Doten ouch ihre Uberprüfung und Uber-

orbeitung beinholten. Der Senoi folgt dieser Aussoge - wos die Zeitongobe
onlongt - im vollen Umfong. Der Zeuge wor sehr zurückholtend und bemühte
sich, die Aussoge nicht mit Dingen, die dos Beweisthemo nicht direkt berührten,

zu belosten. Der Senct hot on seiner Gloubwürdigkeit keine Zweifel.

2. Für den Anspruch ouf Ersotz des Steuerschodens und der Folgeschöden -
Vermögensverfoll und Konkurs - gilt eine einheitliche Veriohrungsfrist, soweit
beim Auftreten des Sieuerschodens mit den Folgeschöden zu rechnen ist.

Aus den Gründen:

Gemöß $ 68 StBerG tritt Veriöhrung mitAblou{ von dreiJohren noch Entstehung

des Anspruchs ein. Enischeidend dofür, ob ein Schodenersctzonspruch bereits

entstonden ist und domit die Veriöhrungsfrist in Gong gesetztwird, isi, inwieweit
der Berechtigte in der Loge gewesen wöre, seinen Anspruch gerichtlich geltend

zu mochen. Dobei genügt regelmößig die Moglichkeit, Feststellungskloge zu

erheben (BGH NiW 1979,1550 m.w.N.).

BeiSchodenersolzonsprüchen gegen einen Steuerberoterous Fehlern, die durch

eine Betriebsprüfung oufgedech und derentwegen donn Steuern nocherhoben
worden sind, beginnt die Veriöhrung mit der Schlußbesprechung über dos
Ergebnis der Betriebsprüfung (BGH o.o.O.). Denn zu diesem Zeitpunktwirkt sich

die mongelhofte Arbeit des Steuerberoters für den Mondonien nochteilig ous

und belosiet ihn fühlbor. Von do on hot derAuftroggeber ein schutzweries lnter-

esse doron, gegen den Steuerberoter Rückgriff zu nehmen.

Do dieSchlußbesprechung miidem Klöger,dem Beklogten und den Prüfern des

Finonzomtes om 23.5.1985 stotfond, die Kloge iedoch erst om 1.6.1988 und

domit noch Ablouf der3-Johres-Frist beim Londgericht eingereichiwurde, ist der
vom Klöger geltend gemochte Schodenersotzonspruch veriöhrt.

Soweit der Klöger meint, es sei für den Beginn derVeriöhrung nicht ouf den Zeit-

punkt der Sch lußbesprechu ng o bzustellen, sondern ouf den Zeitpunkt der Eröff-

nung des Konkursverfohrens im Johre 1987,weil vom Klöger lediglich die Scha-

den geltend gemocht würden, die infolge der Konkurseröffnung eingetreten
seien, hot er hiermit keinen Erfolg. ln Föllen nömlich, in denen der ous einem

bestimmten Ereignis erwochsende Schoden ols einheitliches Gonzes oufzufos-

sen ist, gilt für den Anspruch ouf Ersotz dieses Schodens eine einheitliche Veriöh-
rungsfrisl, soweit schon beim Auftreten des ersten Schodens mit den spöier ein-

tretenden Schöden zu rechnen wor (BGHZ 50,2] m.w.N.).

lm vorliegenden Follwurde derom 23.5.1985 eingetretene Schoden - die Pflicht

des Klögers überl,3 Millionen DM Steuern nochzohlen zu müssen - durch eine

noch Ansicht des Klögers vorliegende Verletzung der Berotungspflicht des

Beklogten verursocht, die spötestens zum Zeitpunkt derSchlußbesprechung om

23.5.1985 in sich obgeschlossen wor. Alle weiteren durch den om 23.5.1985
eingetretenen Schoden verursochten Nochteile wie die Konkurseröffnung und

die Kundigung des Anstellungsveriroges, iroten ohne weiteres Zutun des

Beklogten ein, so doß diese Folgeschöden ein einheitliches Gonzes mit dem

Schoden vom 23.5.1985 bilden. Seit diesem Zeitpunkt wor für den Klöger klor,

doß die Ansicht des Beklogten, eine Betriebsouflösung hobe nicht stottgefun-
den, von der Sieuerbehörde nichi geteilt wurde und doß ouf ihn eine Steuer-

nochzohlung von über 
,l,3 

Millionen DM zukom. ln Anbetrocht der Höhe dieser
Summe und seiner schlechten Vermögensloge - noch eigenem Vorbringen
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hottesich der Klögeronderweitig finonziellderortfestgelegt, dofl erden Betrog
nicht oufbringen konnte - wor für den Klöger weiterhin vorhersehbor; doß ihm

hiernqch der Konkurs bevorstond.

Nicht zu beonstonden sind ouch die Ausführungen des Londgerichts, soweit es

einen sekundören Schodenersotzonspruch des Beklogten obgelehnt hot. Dieser
sekundöre Schodenersotzonspruch ist dorous herzuleiten, doß derSteuerbero-
ter in gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet ist, seinen Mondonten
übervon ihm begongene Fehler, den sich hierous möglichenveise ergebenden
primören Schodenersotzonspruch und dessen Veriöhrung zu belehren {BGHZ
83,17 : Gl B/82; Senot Steuerberoter 1985, 3ll. Der Sekundöronspruch schließt
cber die Berufung ou{ die Veriöhrung des Primöronspruchs nur ous, soweit der
Eintritt derVeriöhrung des Primöronspruchs gerode ouf derVerletzung der Hin-
weispflicht beruht (BGH NJW1987,326; BGHZ 94,380:G\32/851. Der Eintritt

der Veriöhrung des Primöronspruchs beruht nur donn ouf der Verletzung der
Hinweispflichl wenn der Mondont innerholb der Veriöhrungsfrist des Primör-
onspruchs überhoupt keine ousreichende rechtliche Belehrung erhalt, gleich-
gültig von welcher Seite (BGH NJW l98Z 331).

lm vorliegenden Foll hotte der Klöger im Johre l9BZ Rechtsonwolt Dr. V. mit der
Wohrnehmung seiner lnteressen gegenüber dem Beklogten beouftrogt. Doß
onloßlich dessen eine Berotung ouch über die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist stott-
gefunden hot, ergibt sich ous dem vom Londgericht ongeführten Schreiben des
Rechtsonwolts Dr.V. on den Beklogten, in dem diedreiiöhrigeVeriöhrungsfristim
Zusommenhong mit nomens des Klögers gegen den Beklogten erhobenen
Schodenersotzonsprüchen ousdrücklich ongesprochen ist. Do diese Berotung

wöhrend des Loufs des primören Schodenersotzonspruchs stoftfond, beruhtder
Eintritt der Veriöhrung des Anspruchs nicht ouf einer Verletzung der Hinweis-
pflicht. Die vom Beklogten erhobene Veriöhrungseinrede ist doher nicht durch
einen sekundören Schodenersotzonspruch ousgeschlossen.

sich do bei o n dem Gru ndsotz der Verhö ltnismößig keit zu orientieren : Die

Ausübung eines Zurückbeholtungsrechts konn donn gegen Treu und

Glouben verstoßen, wenn die Gegenforderung des Steuerberoters

unverhölinismößig gering ist oder wenn die Zurückbeholtung dem

Mondonten einen unverhöltnismöDig hohen nicht zu rechtfertigenden
Schoden zufügen würde.

Wirweisen in diesem Zusommenhong dorouf hin, doß ein Herousgobe-
onspruch des Mondonten im Hinblick ouf Arbeitspopiere des Steuer-

beroters nicht besteht, die er bei seiner Tatigkeit für sich gefertigt hot, um

mit deren Hilfe seine Vertrogspflichten erfüllen zu können (hondschriftliche

Notizen, zu internen Zwecken gefertigte Arbeiispopiere etc.).

Abzugrenzen hiervon ist die Froge, ob ein Zurückbeholtungsrecht gem.

0 223 Abs. i BGB ouch on den vom Mondonten dem Steuerberoter über-
gebenen Unterlogen onzuerkennen ist. Der BGH hot im Un.v.l7.2.19BB
(o.o.O.) diese Froge offengelossen. Ein Zurückbeholtungsrecht on Mon-
dontenunterlogen wird obgelehnt von Weyond DSIR l9BB, 504 unter

H i nweis o uf O LG Düsseldorf NJW l9ZZ 1201, M K-Kel ler $ 27 3, 53 ; Bren ner

BB 1984. 842; o.A.Zeiler DBl9B7,2136 m.w.N.

DerVerlog des wissenschoftlichen lnsfituts der Steuerberoter und Steuer-

bevollmöchtigten hot in den von ihm herousgegebenen ,,Allgemeinen
Auftrogsbedingungen für Steuerberoter, Steuerbevollmöchtigte und

Steuerberotungsgesellschoften" unter Nr. B Abs. III ein Zurückbeholtungs-
rechi des Steuerberoters on seinen Arbeitsergebnissen und den Unter-

logen des Auftroggebers ongenommen.

Steuerberqlu ngsvedro g
- Buchholtungsdoten der DATEV

- Anmerkung
(OLG Celle Urt.v.12.l0. l9BB - 3 U 278/B7lLeichtfer{ige Steueruerkürzung, $ 378 AO

- Vorbereitung der Sfeuererklörung durch Steuerberoter
(FG Bqden-Würffemberg Urt.v.22.1.1988 - lX K237/84 EFG 1988, 546)

Leichtfedig i.S. des $328 AO hondelt, wer noch den Gegebenheiten des
Einzelfolles und seinen individuellen Föhigkeiten in der Loge ist, in seiner
Steuererklörung eine ousdrücklich ouf einen gonz bestimmten Vorgong
bezogene Froge gewissenhoft und sochgemöß zu beontworten, dies ober
unterlößt. Dies gilt ouch donn, wenn die Steuererklörung vom steuerlicher
Beroter u niersc h riftsreif vorbereitet word en ist.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Steuerberoter mochf sich schodenersotzpflichtig, wenn er eine

Woche noch Beendigung des Steuerberotungsverfroges die bei der
DATEV gespeicheden Buchholtungsdoten des Mondonten löschen
loßt.

2. Der Steuerberoter ist verpflichtet, dem Mondonten vor der Löschung

der Doien eine Uberspielung ouf den Dotenspeicher eines Kollegen
onzubieten.
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ursprünglich der Geschöftsherr selbst zu sorgen hofie, die ihm ober

durch einen onderen (den Geschöftsführerl obgenommen wird

IBGI{Z 45, 223 l22B fl m. w. N ). D ie E rsie I I u n g ei n er J o h reso bsch I uß-

bilonz stellt eine solche Totigkeit dor.

b) Der Senot konn dem Berufungsgerichi ober nicht folgen, soweit es

einen Anspruch des Klögers noch $$ 675,667 BGB beioht. Bei der

Houptobschlußübersicht l9B4 mit den dozugehörigen Umbu-

chungslisten hondelt es sich nicht um Unterlogen, die der Beklogte

ous der Geschöltsbesorgung im Sinne von $ 662 BGB,,erlongt" hot'

Sie stellen vielmehr ein (vertroglichesl Arbeitsergebnis des Beklog-

ten dor, dos die Gemeinschuldnerin zur Erfüllung ihrer steuerlichen

Pflichten benötigte und dos der Beklogte ihr oufgrund des bestehen-

den Vertrogsverhöltnisses schuldete (vgl. BGH U11.v. 17.2.1988 :
WM l9BB, 627 : ZIP 1988, 442: Gl BB, 117]r. Für diese rechtliche

Beurteilung ist es ohne Belong, ob der Beklogte die Gemeinschuld-

nerin ollgemein steuerlich beroten hot oder ob die Erstellung des

Johresobschlusses nur eine der ihm übertrogenen konkreten Auf-

goben dorstellte. Der donoch ursprünglich gegebene vertrogliche

Hero usg o beo nspruch steht de m klo gen den Kon ku rsverwo lter n icht

zu. Es konn offenbleiben, ob der Geschöftsbesorgungsverlrog zwi-

schen der Gemeinschuldnerin und dem Beklogien durch die Kon-

kurseröffnung noch $ 23 Abs. 2 KO erloschen ist oder ob diese Vor-

schrift-wie die Revision mein - noch ihrem Sinn und Zweck hierous-

nohmsweise keine Anwendung findet, weilweitere Tötigkeiten des

Beklogten fur die Konkursmosse ohnehin nicht in Betrocht kommen.

Auch wenn mon dovon ousgehen wollte, doß die Konkurseröffnung

keinen Einfluß ouf dos Fortbestehen des Vertroges hotte und dem

Konkursverwolter dos Wohlrecht noch $ 17 KO zustond, hot er die-

ses Recht durch dos Herousgobeverlongen unterVeweigerung der

Honororzohlung im negotiven Sinne ousgeübt und konn desholb

iedenfolls noch $ lz Abs. 2 Sotz2KO nicht ouf Erfüllung besiehen.

Anmerkung:

Zvm Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters hotte der BGH sich

grundsörzlich im Urt.v. 17.2.1988 (Gl lgBB,llZ:WM 1988,627 :ZlP19BB,

442: DSIR l9BB,5OB: BB 1988,656) geöußert. Doß der Steuerberoter

dos Druckmittel des Zurückbeholtungsrechts hoben muß, ist donoch

unstreitig geworden.

Nicht mehrzu diskuiieren isi, doß Arbeitsergebnisse des Steuerberoters -
z. B. Houptobschlußubersicht und Umbuchungslisten - dem ZurÜckbehol-

tungsrecht gem. $ 273 BGB unterliegen. Dos ZurÜckbeholtungsrecht hot

GI Hinweis

2. Einsteuerlicher Beroter, der beouftrogt isi, eine Steuererklörung unterschrifts-

reif vorzubereiten, hondelt leichifertig i.S. des $378 AO, wenn er eine im

Steuererklörungsformulor ousdrücklich gestellte, ouf einen gonz bestimmten

Vorgong bezogene Froge nicht beochtet.

Aus den Gründen:

Auch der Beroter des Klögers hot leichtferiig ESt für 1977 verkürt, do er bei der

Wohrnehmung der Angelegenheiten des Klögers eine der in $ 320 Abs' 1 AO

bezeichneten Toten leichtfertig begongen hoi t$3ZB Abs. lAOl. Denn der

Beroter hot die ihm im Rohmen seines Auftrogs obliegende Sorgfoltspflicht

leichifertig verletzt und dodurch Verkürzung von ESt für 1977 bewirkf die der

Klöger schuldet.

Do die Zulossung zur berufsmößigen Ausübung einer steuerberotenden Tötig-

keit in bezug ouf Vorbildung, Ausbildung, Erfohrung und Föhigkeiten on strenge

Voroussetzungen geknüpft ist, versteht sich von selbst, doß der Moßstob fur die

onzuwendende Sorgfolt bei Angehörigen der sieuerberotenden Berufe erheb-

lich hoher ist ols bei Steuerpflichtigen {Fronzen/Gosi/Somson, Steuersirofrechi,

3. Aufl., $ 3ZB AO Iz.37l. DerzurAuscrbeitung der Steuererklörung herongezo-

gene Steuerberoter muß sich um eine sochgemöße und gewissenhofte ErfÜllung

der Erklörungspflicht bemühen (zum groben Verschulden des steuerlichen

Beroters, BFHE l3Z 542 BSiBI ll 1983, 324; BFHE 139, B, BSIBI ll 1984,21'

Dos hot der Beroter im Streitfoll unterlossen, do er die ESt-Erklörung 1977

gemeinsom mii dem Klögervorbereitet hot, ohne die Froge noch weiteren gem.

5 Z b ESIG begünstigten Obiekten zu siellen und diesbezugliche Frogen im ESt-

Erklö ru n gsvord ruck zu beochten. H ierzu hötie er o ber u m so m eh rAn loß geho bt,

ols er wußte, doß der Klager bereits in erster Ehe verheirotet wor und doß dos

ObiektX-Siroße bereits dos zweite Obiektwor, für dos der Klöger nunmehr $ Z b

ESIG beonspruchte. Er durFte sich nicht domit begnügen, ouf dos der Ehefrou

des KIögers bisl977 zuzurechnende OblektY-Stroße hinzuweisen. Er hötte ous-

drtlcklich ouch den Klöger noch Vorobiekten befrogen mÜssen...

Uhlenbruck hot in zweiterAufloge seine um{ossende Dorstellung der lnsolvenz und der

Sonierung der GmbH & Co. KG vorgelegt {Uhlenbruck, Die GmbH & Co. KG in Krise,

Konkurs und Vergleich, Otto-schmidtVerlog, 1988,999 S., DM 195,-).

DerVerfosser stellt umfossend und kenntnisreich dos formelle und moterielle lnsolvenz-

recht dor. Dorüber hinous zeigt er die Moglichkeiten und Formen ouf, krisenbehoftete

Unternehmen zu sonieren. Dobei werden die Risiken einer Sonierung nicht vergessen.

Dos Buch unterstüizt durch vielfAltige Anregungen die Berotung eines Mondonten,

dessen Unternehmen ouf eine Krise zusteuerl oder bereiis in ihr verstrickt ist.
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l- 3, l9B9)

89, 2
Sochwolterhoftung

Schoden

- Anlogeberotung
89,36

(LS)

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3i89

Abfindungsvergleich
- Anwoliskosten

Anlogeberotung
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Schoden

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- feh lende Beleh rungsbedr;rftig keit
: eigene Sochkunde, Zohnorzt
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung ($,l73 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Grundstücksbewertu
d. Mondonten

ng, lnformotion

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdolen

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichtung von -
Dritthoftung

- Anwoltsvertrog

- Sochwolterholtung

Honororonspruch
* bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, $ 32 StBGebV

- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororyorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

Prospehhoftung

- Veriöhrungsbeginn

89, 3

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich
- Geldbuße/-strofe

Steuerberotun gsgesetz

- s5z
: Wirtschoftsberotu ng,

Anlogenempfehlung

Steuerberotun gsvertro g
Löschung von Buchholtungsdoten

- P{licht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestoltungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $ 328 AO
- durch Steuerberoter

89,36
(LS)

89, 2
89,17

Veriöhrung ($68 StBerG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u nd Veriö h ru n gsvorsch rift { Seku nd ö ro nspruch )

: keine Belehrungspflicht
Kenntnis d. Fehlers 89, 5
Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift 89, 5

: Beweislost für - 89,28
- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung 89, 14
: Betriebsprüfung

ollgemein 89, 14,44
: Folgeschöden 89,45
: Kopitolonloge 89, 5
: Konkurs 89,45
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Sieuer 89, 14

Veriöhrun g, Schodenersotzonspruch
l$5lo WPO)
-Steuerberotung d.,,Nur-Wirtschoftsprüfe/' 89,28

Versicherungsschutz

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils 89, 2
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung 89,36
ILSI

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, $319 HGB 88,22

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen 89,37
- on Houptobschlu0übersicht und

Umbuchungsliste 89,37
- Konkurs des Mondonten 89,37

Zustellung

- on StB oder Mondonten 88,22

Steuerberolu n gsvedro g
- Pflicht zur Herousgobe von Arbeitsunterlogen/

Zu rückbeho ltu n gsrecht

- Anmerkung
{BGH Urt.v.25.l0.l9BB - llZR 3/BB, WM 1988,1755:ZlPI9BB,1474I

89,36
{LS}

89,36
{LS}

89,42

89,22

89, l2

89,25

88,22

89,2,36

89,39
89,39

89, 6

89,39
89,25

89,2s
89,23
89,23

89,46

Leitsötze (d.Verf.l,

I . Noch dem Vertrog geschuldete Arbeitsergebnisse des Steuerberoters
(hier' Houptobschlußübersicht nebsi Umbuchungslisten) sind nicht

,,erlongt" im Sinne des 5662 BGB.

2. zvr Froge der Behondlung des vertroglichen Herousgobeonspruchs
im Konkurs des Auftroggebers.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht hot einen Anspruch des Klögers ous gg 675,667
BGB beioht. Es hot u.o. ousgeführ-t' Noch S6Z5 BGB sei der durch
9667 BGB begründete Herousgobeonspruch ouch bei einem
Geschöltsbesorgungsvertrog gegeben. Dobei sei es unerheblich, ob
die Geschöfisbesorgung in Form eines Diensi- oder eines Werkvertro-
ges erfolgte. Bei den vom Klöger herousverlongten Unterlogen hon-
dele es sich um Gegenstönde, die ous der Geschöftsbesorgung
erlongt seien. Dorunier folle olles, wos in innerem Zusommenhong mit
der Geschöfisbesorgung stehe. Dies gelte ouch fürArbeitsunterlcgen,
die der Geschöftsbesorger selbst erstelle, um dodurch die von ihm
gesch u ldete Leistu ng vorzu bereiten.

2. Diese Ausführungen holten der revisionsrechtlichen Prüfung nicht in
ollen Punkten stond.
o l Zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon o us, doß der zwischen

dem Beklogten und der Gemeinschuldnerin geschlossene Verirog
eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hot. Dobei durfte es
offenlossen, ob es sich um einen Geschöftsbesorgungsvertrog mit
Dienst- oderWerkverfrogschorokter hondelt. Auch donn, wenn der
Beklogte ols Steuerberoter - wie er behouptet - nicht ollgemein mit
derWohrnehmung ollersteuerlichen lnteressen derGemeinschuld-
nerin, sondern nur mit bestimmten Einzeloufgoben, wie der Erstel-
lung eines Johresqbschlusses und der Verschmelzung der drei
B.-Unternehmen betrqut gewesen sein sollte, wöre ein Geschöfts-
besorgungsvertrog onzunehmen. Unter Geschöftsbesorgung ist
eine selbstöndige Tötigkeit widschofflicher Ad zu verstehen, für die

28
30

2

36
LS)

89,
89,

89,

89

89, 30

89, 3
89, 3

89, 33
89,34
89,41

34
34

89
B9

89,34

,t\

4B

89, 2
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: NJW 1989,293
: WuB lV A5276 BGB l.BB Huff
: ZIP l9l, l58l

BGH v. 27.9.1988 - IXZR 4/88

: EWIR S676 BGB 2/B8,ll,9l (Medicus)
:ZlP 1988,1464
:WM 1988,1685
: N.JW-RR 1989,150

BGH v.25.10.1988 - llZR 3/88
: WM l9BB, 1755
:ZlP 1988,1474
:881988,2428
: EWIR 967 BGB l/89,33 Keller

BoyOLG Beschl.v. 17.9.1987

- BRes.3Z76/87
: AG 1988, lB

OLG Celle v. 12.10.1988 - 3 U 278/87

OLG Düsseldorl v.26.5.1987 - 2l U 259/86
OLG Düsseldorf v. 28.ll.l9BB - l8 W 62188

OLG Fronkfurt v.2.2.1988 - 14 U 132/86
: NJW 1988,2807

OLG Köln v. 19.9.1988 - B U l3l88
OLG Oldenburs v. 4.11.1988 - 6 U 154/88

LG Aochen v. 2.9 .1987 - 4 O 167 / 87
: StB 1988, 389

LG Dormsrodl v.8.1.1987 - l0 0 245/86

LG Detmold v.12.12.1987 -lO268/87
LG Dortmund v.l7.l2.l9j7 -2O 60/87

LG Heidelbers v. 21.9.1988 - 3 O 65/88

LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/88

LG Kiel v.24.10.1988 - ll O 302/88

LG Köln v.25.6.1987 - 24 O \54/87

LG München 1v.5.5.1987 - l0 O 15390/84
LG München 1v.22.4.1988 - 19 Qs 3/88
:wistro 1988,326

LG Wuppertol v. 9.2.1988 - 5 O 352/ 87

AG Euskirchen v.20.8.1987 - 4 C227/87

BFH v. 29.7.1982 - I R 367, 379 /83
: STEUER-TEIEX0824
: LEX|n{orm 0081194

BFH v. 26.B.l9BZ - I R 144/86
: BSIBI BB ll,l09
BFH v.4.6.1986 - Vll E l/86
: BFH NV 1988,47

FG Boden-Würltem berg v. 22.1.1988 -
txK237/84
: EFG 1988,546

Erloß Nordrhein-Westfo len v. Z. l. l9BB

- s0202-4-vc

89,33

89,34

89, 3
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89,37

89,22

89, 39

89,42
89,44

89,34
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89,23

89,34

89,22

89,34
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89,25
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89,14

89, 2

99,30

89, 2

89,2,36
89,36

{LS)

89,35

89,17

89,22

Gl Leitsötze

Anlogeberotung/Hoftungsousschluß für Steuervorteile/Schoden/Vodeilsousgleich

l. Die Sorgfoltspflichten eines Anlogeberoters können nicht ollgemein bestimmt

werden, sondern nur im Hinblick ouf die einzelnen für die Anlogeentscheidung
bedeutsqmen Umstönde.

2. U.U. dorf sich ein Anlogeberoter nicht ouf die mit der Erorbeitung des Proiekts

befoßten Fochleute verlossen, sondern er ist zu einer eigenen Uberprüfung des
Angebots verpflichtet.

3. Ein Ausschlu0 der Hoftung ,,für den Eintritt der proiizierten Steuervorteile" betrifft nur

den ongestrebten steuerlichen Erfolg, nichtdogegen dieVerleizung von Pflichten zur
Aufklörung über die Choncen und Risiken einer Beteiligung.

4. Will der schlecht berotene Anleger on der Kopitolonloge festholten, so ist ihm zu

ersetzen, wos er im Vertrouen ouf die Richtigkeit der Berotung zuviel bezohli hot.

Dobei bleibt bedeutungslos, ob sich der Portner des Anlogevertrogs ouf die gerin-
gere Gegenleistung des Anlegers eingelossen hötte.

5. Dem Schodenersotzonspruch wegen schlechter Berotung konn entgegengeholten
werden, der Verirogsschluß sei für den Anleger insgesomt vorteilhoft gewesen.

(BGH Urt.v.27.9.1988 - lX ZR 4/BB, EWiR $ 626 BGB 2/B1,ll,9l {Medicus) :ZlP 1988,

1464: WM l9BB, 1685: NJW RR 1989, 150)

Beschlognohmeverbot, $ 97 SIPO/Buchhohungsunlerlogen

l. Belege, Grundqu{zeichnungen und Buchholtungsunterlogen, die ous der betriebli-
chen Sphöre des Beschuldigten stommen, und einem Steuerberoterzur Beorbeiiung
oder zur Verwohrung übergeben worden sind, sind im Sinne des $92 SIPO

beschlognohmefahig.

{LG Hildesheim Beschl.v.2l.4.l9BB - 22 Qs l/BB wistro 1988,327)

2. Buchführungsunterlogen, die dem Steuerberotervom Mondonten überlossen wur-
den, sind nur insoweit beschlognohmefrei, ols sie Korrespondenz mitdem Mondon-
ten und Unterlogen, dievom Steuerberoterzum Zwecke derAuswertung mitAnmer-
kungen versehen wurden, dorstellen.

{LG München I Beschl.v. 22.4.1988 - l9 Qs 3/BB, wistro l9BB, 326}

Anmerkung: Wir verweisen in diesem Zusommenhong ouf den Beschluß des LG

Stutigort in Gl 1988,63. Dieser Beschluß be{o0t sich ebenfolls mit der Beschlognohme
von Buchholtungsunterlogen. Dorüber hinous verweisen wir ouf den Beschluß des
LG Stuttgort Gl l9BB, 196, der die Beschlognohme notorieller Urkunden betrof.

36

89,22
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